
Vertrag

zwischen

der Stadt Neumünster,

vertreten durch den Oberbürgermeister

- Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport

Großflecken 59, 24534 Neumünster

und

der Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde,

vertreten durch den Kirchenvorstand,

Plöner Str. 116, 24536 Neumünster

Anlage 1 0729/2013/DS

nachstehend „Stadt" genannt

nachstehend „Kirchengemeinde" genannt -

Vorbemerkungen:

Seit dem 1998 werden in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Neumünster und der

Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Angebote der Offenen Kinder- und Ju

gendarbeit im Stadtteil Ruthenberg vorgehalten. Seit 2006 findet ein Großteil dieser An

gebote in dem für diese Zwecke gegründeten Jugendtreff „RU 2" am Ruthenberger Markt

2 statt. Aktuell wird in dieser von der Wobau GmbH Neumünster angemieteten Einrich

tung auf Grundlage des am 22.12.2011 für die Zeit vom 01.01.2011 -31.12.2016 gülti

gen, zwischen der Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde und der Stadt Neu

münster abgeschlossenen Vertrages durch die Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-

Kirchengemeinde die Offene Kinder- und Jugendarbeit für den Stadtteil Ruthenberg be

reits in alleiniger Verantwortung organisiert und durchgeführt.

Dies vorausgeschickt, wird folgendes vereinbart:



§ 1 Aufgaben

Die Kirchengemeinde organisiert die offene Kinder- und Jugendarbeit im
Stadtteil Ruthenberg dergestalt, dass sie im Jugendtreff „RU 2" und an ande
ren Orten im Stadtteil ganzjährig offene Freizeitangebote für Kinder und Ju

gendliche an mindestens vierTagen pro Woche mit einer Öffnungs- / Aktivi
tätszeit von mindestens jeweils vier Stunden anbietet.

§ 2 Finanzierung

(1) Die Stadt zahlt der Kirchengemeinde eine jährliche, zweckgebundene Zuwen
dung in Höhe von 18.000,00 € (in Worten: achtzehntausend 00/100 Euro), die
ausschließlich zur Finanzierung von Sach-, Honorar-, Miet- und Betriebskosten,

die im Rahmen der in § 1 genannten Aufgaben entstehen, verwendet werden
darf.

(2) Einrichtungsgegenstände und technische Geräte mit einem Wert von bzw. über

200,00 € dürfen von diesem Zuschuss nur in Abstimmung mit der Stadt ange
schafft werden und sind deren Materialpool zur Verfügung zu stellen, der von

der Abteilung Kinder- und Jugendarbeit der Stadt verwaltet wird und allen öf

fentlichen und freien Trägern der Jugendarbeit leihweise zur Verfügung steht.

§ 3 Zahlungsweise, Abrechnung und Kostenkontrolle

(1) Auf die vereinbarte Zuwendung überweist die Stadt jeweils zum 01.01. und
01.07. eines jeden Jahres einen Abschlag in Höhe der hälftigen Gesamtsumme

auf nachfolgend genanntes Kontodes Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein bei

der Sparkasse Südholstein:

IBAN: DE48 2305 1030 0000 0007 79 BIC: NOLADE21SHO

(2) Die Kirchengemeinde hat der Stadt eine Abrechnung über die ihr tatsächlich
entstandenen Kosten und die Verwendung der Zuwendung jeweils bis zum
31.01. des nachfolgenden Jahres vorzulegen und auf Verlangen zu belegen.
Sach-, Honorar-, Miet- und Betriebskosten sind jeweils separat auszuweisen.

(3) Soweit die Zuwendung nicht zweckgebunden verwendet worden ist bzw. die

jeweils tatsächlich entstandenen Kosten geringer als die Zuwendung waren, hat
die Kirchengemeinde die nicht zweckgebunden verwendeten bzw. überzahlten

Beträge bis zum 01.03. eines jeden Jahres an die Stadt zu erstatten.

(4) Die Stadt ist berechtigt, die Abrechnungen der Kirchengemeinde anhand ihrer
Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen zu überprüfen. Die Prüfung
ist der Kirchengemeinde anzukündigen.




